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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wer denkt bei dem Wort „Standesamt” nicht gleich ans Hei-

raten?

Aber Sie müssen nicht unbedingt die Ehe schließen, um 

mit dem Standesamt in Kontakt zu kommen. Standesäm-

ter sind Beurkundungsstellen, welche die wichtigsten Sta-

tionen im Leben eines Menschen dokumentieren: Geburt, 

Eheschließung und Tod.

Entsprechend vielfältig ist die Arbeit einer Standesbeamtin 

und eines Standesbeamten.

Diese Broschüre soll Ihnen einen Einblick in das Aufgaben-

gebiet des Standesamtes Lichtenfels verschaffen, so weit es 

Sie als Bürgerin oder Bürger betrifft. Natürlich kann sie die 

persönliche Beratung nicht ersetzen. Aber sie kann darauf 

hinweisen, wann eine solche Beratung notwendig ist.

Sie stellt Ihnen die Räumlichkeiten des Rathauses Lichten-

fels mit seinem Historischen Sitzungssaal vor, der für die 

Eheschließungen einen würdigen Rahmen abgibt, so dass 

Sie bei uns stilvoll und romantisch den ersten Schritt in 

die gemeinsame Zukunft tun können und sie beantwortet 

einige allgemeine Fragen zur Eheschließung, die häufi g ge-

stellt werden.

Sie informiert darüber, was Sie als werdende Eltern beden-

ken sollten. Welche Rolle der Familienstand der Mutter, die 

Staatsangehörigkeit der Eltern und deren Namensführung 

in der Ehe spielen, erfahren Sie in dieser Broschüre und bei 

einer Beratung durch unser Standesamt.

Die Broschüre soll Sie ermuntern, sich individuell und kos-

tenlos beraten zu lassen. Die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter des Standesamtes Lichtenfels geben Ihnen gerne 

Auskunft.

Ihre

Dr. Bianca Fischer

Erste Bürgermeisterin

Grußwort
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· Idyllischer Biergarten mit Blick auf die Basilika
· Räume für Feiern bis zu 200 Personen
· Rustikale sowie lichtdurchflutete Gasträume,
 somit haben wir für jeden das passende Ambiente
· 50 gemütliche Einzel- bzw. Zweibettzimmer
 in unserem Haus Frankenthal
· Parkplatz am Haus

E-Mail: goldener-hirsch.14heiligen@erzbistum-bamberg.de
Telefon: 0 95 71/92 61 12 · Telefax 0 95 71/92 66 99

allesdeutschland
www.alles-deutschland.de

mailto:goldener-hirsch.14heiligen@erzbistum-bamberg.de
http://www.alles-deutschland.de
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Rund um das Standesamt

Sie haben sich entschieden, aus der Erde ein Stückchen 

Himmel zu machen. Dann führt kein Weg am Standes-

amt vorbei, denn auch einer kirchlichen Trauung muss in 

Deutschland die Ziviltrauung vorausgehen. 

Bevor Sie heiraten, muss das Standesamt prüfen, ob es 

Ehehindernisse oder -verbote gibt. Dafür sind Dokumente 

erforderlich.

Personalausweis und das Stammbuch der Eltern reichen 
nicht aus! Zudem ist zu beachten, dass alle vorzulegen-
den Urkunden nicht älter als sechs Monate sein dürfen!

In der Regel genügen folgende Unterlagen, wenn Sie

beide noch nicht verheiratet waren bzw. noch keine ein-
getragene Lebenspartnerschaft begründet hatten, voll-
jährig und Deutsche ohne Auslandsbezug sind:

 gültiger Reisepass oder Personalausweis

  neu ausgestellte (nicht älter als sechs Monate) beglau-

bigte Abschrift des Geburtseintrages mit Hinweisen 

vom Standesamt des Geburtsortes

  neu ausgestellte (nicht älter als sechs Monate) Auf-

enthaltsbescheinigung der Hauptwohnung von der 

zuständigen Meldebehörde, mit Angabe des Familien-

standes. Falls Sie Ihren Hauptwohnsitz in Lichtenfels 

haben, müssen Sie diese nicht beschaffen. 

  falls gemeinsame Kinder: neu ausgestellte beglaubigte Ab-

schrift aus dem Geburtenbuch der gemeinsamen Kindern 

Wenn Sie beide bereits verheiratet waren, sind folgende 
Unterlagen zusätzlich vorzulegen:

  neu ausgestellte (nicht älter als sechs Monate) beglau-

bigte Abschrift aus dem als Heiratseintrag fortgeführ-

tem Familienbuch der letzten Ehe vom Standesamt der 

damaligen Eheschließung (Hinweis: Das Familienbuch 

ist nicht identisch mit dem Stammbuch der Familie. Es 

handelt sich hierbei um eine Urkunde, die beim Stan-

desamt der Eheschließung geführt wird)

Wenn Ihre Eheschließung vor dem 01.01.1958 in West-

deutschland oder vor dem 03.10.1990 in den neuen Bun-

desländern stattfand, existiert in der Regel kein Familien-

buch. Wir benötigen dann eine neu ausgestellte beglaubigte 

Abschrift des Heiratseintrages der letzten Ehe. Diese stellt 

Ihnen das damalige Heiratsstandesamt aus.

Zusätzlich zur unmittelbar vorangegangenen Ehe müssen Sie 

alle früheren Ehen und die Art ihrer Aufl ösung nachweisen. 

Bitte bringen Sie alle vorhandenen Dokumente wie Stammbuch 

mit Heiratsurkunde und rechtskräftiges Scheidungsurteil mit.

Hinweis:
Bevor Sie die notwendigen Unterlagen besorgen, setzen Sie 

sich bitte telefonisch (09571 795112) oder persönlich mit 

uns in Verbindung!
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Rund um das Standesamt

In allen anderen Fällen, wenn Sie oder Ihr(e) Partner(in)
•  eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen,

•  nicht im Bundesgebiet geboren oder adoptiert sind,

•   Ihre letzte Ehe im Ausland geschlossen haben,

•   Ihre letzte Ehe im Ausland geschieden wurde,

•  im Ausland geborene gemeinsame Kinder haben,

•   bereits eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet 

hatten,

sollten Sie zur Auskunft persönlich im Standesamt Lich-

tenfels vorsprechen, damit wir Ihnen eine umfassende Be-

ratung erteilen können.

Anmeldung zur Eheschließung
Sind alle Unterlagen vollständig, ist die Eheschließung 

beim Standesamt des Wohnortes anzumelden. Die Anmel-

dung hat eine Gültigkeit von sechs Monaten!

Bitte vereinbaren Sie für die Anmeldung einen telefoni-

schen Termin mit uns.

Begründung einer Lebenspartnerschaft 
Zwei Personen gleichen Geschlechts, die gegenüber dem 

Standesbeamten persönlich und bei gleichzeitiger Anwe-

senheit erklären, miteinander eine Partnerschaft auf Le-

benszeit führen zu wollen, begründen eine sog. Lebenspart-

nerschaft. Bitte sprechen Sie persönlich im Standesamt 

Lichtenfels vor, damit wir Ihnen eine umfassende Beratung 

erteilen können.

Standesamt Lichtenfels
Marktplatz 1, 96215 Lichtenfels, Tel.: 09571 795112 od. 111

E-Mail:
stephanie.scherer@lichtenfels-city.de

andreas.huegerich@lichtenfels-city.de

mailto:stephanie.scherer@lichtenfels-city.de
mailto:andreas.huegerich@lichtenfels-city.de
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Rund um das Standesamt

Unsere Bürostunden:
Mo. – Fr.  08.00 – 12.00 Uhr

Mo. – Do.  14.00 – 16.00 Uhr

Wir sind auch außerhalb dieser Zeiten für Sie da. Verein-

baren Sie bitte telefonisch Ihren persönlichen Gesprächs-

termin.

Standesamtliche Trauung
Hier einige der häufi gsten Fragen und die Antworten:

Brauchen wir noch Trauzeugen?
Nein. Die Pfl icht, zwei volljährige Trauzeugen zur Ehe-

schließung mitzubringen, ist am 01.07.1998 weggefallen. 

Aber wenn Sie möchten, können Sie dies gerne noch tun.

Ist der Ringtausch beim Standesamt Pfl icht?
Nein, der Ringtausch ist kein verbindlicher Bestandteil der 

standesamtlichen Trauung. Allerdings ist es Ihnen frei-

gestellt, auch bei uns diese schöne Zeremonie einzupla -

nen.

An welche Hand steckt man den Ring?
Auch hier haben Sie freie Wahl. Es gibt keine Vorschriften.

Was ziehen wir zur standesamtlichen Trauung an?
Es gibt weder Kleidervorschriften, noch Traditionen. Es ist 

Ihr Tag. Sie sollen sich rundherum wohl fühlen.

Wie lange dauert eine Trauung?
Inklusive Trauansprache, Ringtausch und Unterschriften 

dauert eine standesamtliche Trauung etwa 15 Minuten.

Wird unsere Eheschließung veröffentlicht?
Nein, denn der Aushang, das so genannte Aufgebot, wurde 

zum 01.07.1998 ersatzlos abgeschafft. Ihre Daten werden aller-

dings – falls Sie damit einverstanden sind – im darauffolgen-

den Monat u.a. in den örtlichen Tageszeitungen veröffentlicht.

Übrigens...
Sie müssen Ihre Eheschließung zwar dort anmelden, wo ei-

ner von Ihnen seinen Wohnsitz hat. Aber heiraten können 

Sie dann, wo immer Sie wollen. Warum nicht in Lichtenfels?

Unser Trauzimmer ....
Das Trauzimmer befi ndet sich im Historischen Sitzungs-

saal, im 1. Stock des Rathauses I. Es ist leider kein Aufzug 

vorhanden.
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Ganz in weiß...

Die Wahl des Hochzeitskleides und des richtigen Anzugs 

für den Bräutigam gehören sicherlich zu den schwierigsten 

Entscheidungen. Schließlich verlangt ein besonderer Tag 

auch besondere Kleidung, unabhängig davon, ob für das 

Standesamt oder die Kirche. Auch wenn jedes Jahr neue 

Hochzeitstrends am Modehimmel auftauchen, gibt es doch 

eine Konstante: Der Traum von einer weißen Hochzeit. 

Egal, wie Sie sich entscheiden, wichtig ist, dass Sie sich in 

Ihrem Hochzeits-Outfi t gefallen und wohlfühlen.

Das Brautkleid
Der Bräutigam darf die Braut traditionell erst am Hochzeits-

morgen in ihrer Pracht bewundern. Deshalb fällt er als Ein-

kaufsberater aus, außer man bricht die Tradition. Obwohl die 

Mitarbeiter eines Brautmodefachgeschäfts sicher gut beraten, 

sollte man doch keinesfalls allein die Entscheidung treffen. 

Jede Mutter oder beste Freundin freut sich bestimmt, bei 

der Auswahl des Brautkleides mithelfen zu dürfen. Wichtig 

ist, sich Zeit für den Einkauf zu nehmen, denn nur so kann 

man am besten entscheiden, ob der Stil des Kleides zur Per-

sönlichkeit passt. Neben der Wahl des perfekten Brautklei-

des sollte die Braut auch das „Darunter” nicht vergessen. Die 

passenden Dessous gibt es in vielen Stilrichtungen, luxu-

riösraffi niert, leidenschaftlicherotisch oder unwiderstehlich-

verführe risch. Durch die unendlich große Auswahl fi ndet 

jede Braut das zu ihrem Typ passende Outfi t, damit auch 

der Abend nach der Hochzeit zum aufregenden, knisternden 

Erlebnis wird.

Smoking oder Frack?
Zwar setzt die Braut den Glanzpunkt der Hochzeit, der 

Bräutigam muss aber keinesfalls in ihrem Schatten stehen. 

Modisch gekleidet, beispielsweise mit einem Smoking oder 

Frack kann er sicher konkurrieren. Empfehlenswert ist es, 

sich von einem Herrenausstatter beraten zu las sen.

Nicht vergessen: Die Brautschuhe
Nicht zu vergessen, die passenden Schuhe zu Ihrem Hoch-

zeits-Outfi t. Wichtig ist dabei an die Bequemlichkeit zu den-

ken. Es wird ein langer Tag und nichts ist quälender für das 

Brautpaar als diesen Tag in zu engen Schuhen zu verbringen.

9
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Frisur & Make-Up

Vergessen Sie doch einen Augenblick lang Ihr Hochzeits-

kleid, die Brautjungfern, die Hochzeitsreise, die Einladun-

gen... Denken Sie statt dessen an Ihre Frisur und Ihr Make-

up! Schließlich wollen Sie am Hochzeitstag nicht gestresst 

aussehen, sondern strahlend schön.

Ihre Frisur
Ihre Frisur am Hochzeitstag sollte auf Ihr Brautkleid abge-

stimmt sein. Ihr Friseur wird Ihnen sicher gern mit einer 

ausführlichen und fachkundigen Beratung zur Seite stehen.

Sanft gestyltes Haar ist ausgesprochen schmeichelhaft und 

ideal für romantische Spielereien. Diese Frisuren sollten Sie 

wählen, wenn Ihr Hochzeitskleid sehr romantisch ausfällt, Ihre 

Haare sowieso lockig sind und Sie zarte Gesichtszüge haben.

Glatte, klare Konturen sind sehr raffi niert und betont ele-

gant. Dafür sollten Sie sich entscheiden, wenn Ihre Haare 

sehr fein sind, Sie markante Gesichtszüge haben und sich 

lieber elegant als niedlich präsentieren. Mit einem extrava-

ganten Hut kann eine solche Frisur eine interessante Optik 

bekommen.

Oder wie wäre es mit einer kunstvollen Hochsteckfrisur? 

Hierbei sollten Sie sich jedoch unbedingt einem Friseur an-

vertrauen, denn eine haltbare Kreation will gekonnt sein. 

Hochsteckfrisuren und Schleier sind eine unschlagbare 

Kombination. Nehmen Sie den Schleier oder Kopfschmuck 

unbedingt zum Beratungsgespräch beim Friseur mit, denn 

so kann Ihr Stylist den Look wirklich perfektionieren.

Das Make-Up
Der Wunsch nach perfektem Aussehen am Hochzeitstag 

versteht sich von selbst. Deshalb sollten Sie auf profes-

sionelle Hilfe vertrauen und sich ausführlich im Beauty-

Studio beraten lassen. 

So können Sie auch gleich herausfi nden, ob Ihr Wunsch-

Look auch wirklich zu Ihnen passt.

Das beste Rezept fürs Hochzeits-Make-up?
So klassisch wie möglich, denn so werden Ihnen Ihre Hoch-

zeitsbilder auch noch in zehn Jahren gefallen! Klassik muss 

ja nicht unbedingt langweilig ausfallen, Glanz auf den Lidern 

zum Beispiel lässt die Augen toll leuchten (diesen Trick setzen 

die Visagisten besonders gerne ein). Auch etwas Gloss auf den 

Lippen lohnt sich (muss allerdings sehr sparsam aufgetragen 

werden). Und Sie werden sehen, Ihr Make-up wirkt frisch.

9
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Was erleben oder sich erholen? – Die Hochzeitsreise

Für unsere Großeltern war eine Hochzeitsreise nach Vene-

dig das Allergrößte. Heute darf es auch die Karibik sein. 

Und während es früher darum ging, dass sich das frischver-

mählte Paar auf der Reise – endlich – auch näher kennen-

lernte, hat man das heute in der Regel bereits hinter sich. 

Also ist das Wichtigste, sich vorher nicht nur einig zu sein, 

wohin die Reise gehen soll, sondern auch, ob man was erle-

ben oder sich erholen will. Aber aufgepasst: Der eine erholt 

sich am besten am Strand, der andere bei einem Besuch 

von Kirchen, Museen und anderen Sehenswürdigkeiten. 

Wobei wir wieder bei Venedig wären. Möglicherweise kann 

man auch beides miteinander verbinden. Ihr Reisebüro hat 

da bestimmt ein paar Vorschläge parat. Nur sollten Sie es 

nicht zu spät aufsuchen, sonst könnten die schönsten Plät-

ze bereits weg sein.

Überlegen müssen Sie auch, ob Sie sich noch ein wenig 

von den Strapazen der Hochzeit ausruhen wollen, ehe Sie 

fahren, oder ob Sie gleich nach dem Hochzeitsmahl reisen.

Nur: Einfach heimlich still und leise verschwinden, das 

wäre unfair. Deshalb vorher Bescheid sagen.
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Heiraten mit Köpfchen

Sind Verheiratete die besseren Menschen? 

Fast könnte man es glauben. Denn steuerlich stehen sie in 

der Regel besser da als Singles oder Paare, die ohne Trau-

schein zusammenleben. 

So will es Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes, der da 

lautet: 

„Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz 
der staatlichen Ordnung”.

Am Interessantesten für Ehegatten ist zweifellos bei der 

Einkommensteuer die Möglichkeit der Zusammenveranla-

gung, denn bei ihr kommt der so genannte Splittingtarif 

voll zur Geltung. 

Das gemeinsam zu versteuernde Einkommen wird zunächst 

halbiert, für diesen Betrag anschließend die Steuer wie bis-

her aus der Grundtabelle abgelesen und dann verdoppelt.

Bei unterschiedlich hohem Einkommen der Ehegatten – vor 

allem jedoch, wenn einer der Ehegatten überhaupt keine 

Einkünfte hat – führt die Zusammenveranlagung zu einem 

erheblichen Steuersatz und einer deutlichen Steuererspar-

nis. 

Auch von der Verdopplung des Höchstbetrages für Vorsor-

geaufwendungen können die Ehegatten in einem solchen 

Fall profi tieren.

http://www.mainufer-lichtenfels.de
mailto:kontakt@mainufer-lichtenfels.de
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Sicherheit in jeder Lebensphase – Absicherung für die ganze Familie

Die Jahre der Familiengründung sind bekanntermaßen 

eine erfüllte Zeit, jedoch fi nanziell oft eine Durststrecke. 

In den meisten Familien fällt ein Elternteil vorübergehend 

als Verdiener aus. Zugleich muss in neue Anschaffungen, 

zum Beispiel Einrich-

tungsgegenstände inves-

tiert werden. Gerade in 

dieser Zeit ist es notwen-

dig, für unvorhersehbare 

Ereignisse, die schlagartig 

die Lebensgrundlage einer 

jungen Familie entziehen 

können, vorzusorgen.

Mit günstigen Beiträgen 

und sofortigem Versiche-

rungsschutz ist deshalb 

die Risiko-Lebensversi-

cherung gerade für junge 

Familien der ideale Ein-

stieg in die Familienvorsorge. Für geringe monatliche Zah-

lungen erhalten Sie eine sehr hohe Auszahlungssumme, da 

kein Kapital gebildet wird und im Erlebensfall keine Leistung 

vorgesehen ist. Sobald es Ihre fi nanzielle Situation erlaubt, 

lohnt sich die Umwandlung in eine kapitalbildende Lebens-

versicherung. Damit leisten Sie zusätzlich zur Absicherung 

Ihrer Familie einen wichtigen Beitrag zu Ihrer eigenen Al-

tersversorgung. Überschussbeteiligung und Steuerersparnis 

machen sie zudem zu einer äußerst rentablen Anlage.

Neben der Absicherung Ihrer Familie sollten Sie auch früh-

zeitig über eine spezielle Ausbildungsversicherung für Ihre 

Kinder nachdenken. Ein Studium kostet viel Geld, die staat-

liche Förderung ist knapp und muss zurückgezahlt wer-

den. Ähnliches gilt für die Lehre mit ihren geringen Aus-

bildungsvergütungen. Eine Ausbildungsversicherung, die 

Sie als Mutter und Vater abschließen, stellt sicher, dass die 

Ausbildung Ihrer Kinder nicht von fi nanziellen Engpässen 

bestimmt wird und schafft somit fi nanzielle Sicherheit für 

Ihre Kinder.

mailto:kwalter@bhw.de
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Eltern werden ist nicht schwer...

wenn nur nicht der Papierkram wär!

Sie erwarten ein Baby und werden es in Lichtenfels zur Welt 

bringen? Dann sind nach der Geburt einige Formalitäten zu 

erledigen. Die Geburt Ihres Kindes im Helmut-G.-Walther-

Klinikum Lichtenfels wird von der Klinikumsverwaltung 

dem Standesamt Lichtenfels durch die Geburtsanzeige 

gemeldet. Beim Standesamt wird die gebührenpfl ichtige 

Geburtsurkunde sowie die kostenfreien Geburtsbescheini-

gungen zur Vorlage bei der Krankenkasse, zur Beantragung 

von Kindergeld und Elterngeld sowie für religiöse Zwecke 

(Taufe) Ihres Kindes ausgestellt.

GAS- UND WASSERWERK, VERKEHRSBETRIEB
Jahnstraße 16, 96215 Lichtenfels

Telefon: (0 95 71) 95 52-0

Telefax: (0 95 71) 95 52-52

E-Mail: stadtwerke.lichtenfels@stadtwerke.lichtenfels.de

Internet: www.stadtwerke-lichtenfels.de

Wir sind für Sie da:
Haben Sie Fragen zur Wasser- bzw. Gasversorgung
oder zum Lichtenfelser Stadtbus und den Parkhäusern?

Unsere Bürostunden:

Montag – Freitag  07:00 – 12:00 Uhr

Montag – Donnerstag 13:00 –  16:30 Uhr

Wir sind auch außerhalb dieser Zeiten für Sie da.

Vereinbaren Sie bitte Ihren persönlichen Gesprächstermin.

Öffnungszeiten:
Täglich von 8.00 – 18.30 Uhr
Samstag von 8.00 – 13.00 Uhr
marktapotheke-lichtenfels@t-online.de
www.markt-apotheke-lichtenfels.de

Unsere Serviceleistungen:
• Babywaagen- und Milchpumpenverleih
• Homöopathie, Spagyrik, Schüssler Salze
• Arzneimittelberatung
• Blutdruckmessung
• Blutzuckermessung
• Cholesterinmessung
• Diabetikerberatung
• Impfberatung – Reisemedizin
• Kundenkarte
• Sammelquittungen

Marktplatz 19 • 96215 Lichtenfels
Tel.: 09571/2159 Fax: 09571/72915

mailto:stadtwerke.lichtenfels@stadtwerke.lichtenfels.de
http://www.stadtwerke-lichtenfels.de
mailto:marktapotheke-lichtenfels@t-online.de
http://www.markt-apotheke-lichtenfels.de
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Reichen Sie die zur Geburtsbeurkundung benötigte Geburts-
anzeige (diese wird Ihnen im Klinikum Lichtenfels ausgehän-
digt) mit den Unterlagen im ORIGINAL sowie die Gebühr 
für die Geburtsurkunde Ihres Kindes (10 €) beim Helmut-G.-
Walther-Klinikum Lichtenfels (Patientenaufnahme) ein. Nach 
Abschluss der Erstbeurkundung wird die Geburtsurkunde und 

Eltern werden ist nicht schwer...

Deutsche Staatsangehörige
Ausländische Staatsangehörige bzw. Deutsche
mit Auslandsbeteiligung

Gültiger Personalausweis oder Reisepass Gültiger Reisepass oder anerkanntes Passersatzpapier

A Die Eltern 
sind verheiratet: 

Eheurkunde (bei Eheschließung ab dem 
01.01.2009)
UND
Geburts- bzw. Abstammungsurkunden
ODER
beglaubigte Abschrift aus dem als Heirats-
eintrag fortzuführenden Familienbuch (bei 
Eheschließung vor dem 01.01.2009)

Heiratsurkunde ggf. mit Legalisation bzw. Apostille und 
einer deutschen Übersetzung (gefertigt von einem in 
Deutschland gerichtlich vereidigten Übersetzer)
ODER
WENN Eheschließung bei einem deutschen Standesamt 
DANN: Eheurkunde und Geburtsurkunden (bei Eheschlie-
ßung ab dem 01.01.2009) ODER beglaubigte Abschrift aus 
dem als Heiratseintrag fortzuführenden Familienbuch (bei 
Eheschließung vor dem 01.01.2009) 

B Die Mutter ist ledig; bisher 
noch nicht verheiratet 
gewesen: (siehe auch F) 

Geburts- bzw. Abstammungsurkunde der 
Mutter

Geburtsurkunde der Mutter ggf. mit Legalisation bzw. Apo-
stille und einer deutschen Übersetzung (gefertigt von einem 
in Deutschland gerichtlich vereidigten Übersetzer) 

C Die Mutter ist geschieden: 
(siehe auch F) 

beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch 
UND rechtskräftiges Scheidungsurteil
ODER
aktuelle beglaubigte Abschrift aus dem als 
Heiratseintrag fortzuführenden Familienbuch 
(bei Eheschließung vor dem 01.01.2009)
ODER
Eheurkunde (bei Eheschließung ab dem 
01.01.2009), Geburts- bzw. Abstammungsur-
kunde
UND
rechtskräftiges Scheidungsurteil 

Heiratsurkunde ggf. mit Legalisation bzw. Apostille
und einer deutschen Übersetzung (gefertigt von
einem in Deutschland gerichtlich vereidigten
Übersetzer)
ODER
WENN Eheschließung bei einem deutschen Standesamt 
DANN: Eheurkunde und Geburtsurkunde (bei Eheschlie-
ßung ab dem 01.01.2009) ODER beglaubigte Abschrift aus 
dem als Heiratseintrag fortzuführenden Familienbuch (bei 
Eheschließung vor dem 01.01.2009)
UND
Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk ggf. mit Lega-
lisation bzw. Apostille und evtl. deutscher Übersetzung 
(gefertigt von einem in Deutschland gerichtlich vereidigten 
Übersetzer)

die Bescheinigungen Ihres Kindes sowie Ihre eingereichten 
Unterlagen ins Klinikum Lichtenfels zurückgesandt. Die be-
nötigten Unterlagen für die Geburtsbeurkundung richten 
sich nach dem Familienstand der Mutter bzw. der Eltern 
und der Staatsangehörigkeit. Welche Unterlagen von Ihnen 
benötigt werden, entnehmen sie nachfolgender Tabelle:
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Deutsche Staatsangehörige
Ausländische Staatsangehörige bzw. Deutsche
mit Auslandsbeteiligung

D Die Mutter ist verwitwet: 
(siehe auch F) 

beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch 
UND Sterbeurkunde
ODER
aktuelle beglaubigte Abschrift aus dem als 
Heiratseintrag fortzuführenden Familienbuch 
(bei Eheschließung vor dem 01.01.2009)
ODER
Eheurkunde (bei Eheschließung ab dem 
01.01.2009), Geburts- bzw. Abstammungsur-
kunde 
UND
Sterbeurkunde 

Heiratsurkunde ggf. mit Legalisation bzw. Apostille und 
einer deutschen Übersetzung (gefertigt von einem in 
Deutschland gerichtlich vereidigten Übersetzer)
ODER
WENN Eheschließung bei einem deutschen Standesamt 
DANN: Eheurkunde und Geburtsurkunde (bei Eheschlie-
ßung ab dem 01.01.2009) ODER beglaubigte Abschrift aus 
dem als Heiratseintrag fortzuführenden Familienbuch (bei 
Eheschließung vor dem 01.01.2009)
UND
Sterbeurkunde des Mannes mit evtl. deutscher Übersetzung 
(gefertigt von einem in Deutschland gerichtlich vereidigten 
Übersetzer) 

E Die Mutter / die Eltern 
sind Spätaussiedler: 

Spätaussiedlerbescheinigung und Registrierschein sowie Bescheinigungen über Namensänderungen
gem. § 94 BVFG bzw. Art. 47 EGBGB 

F In den Fällen B, C, D, für 
Eintragung des Vaters 

Vaterschaftsanerkennung mit Zustimmung der 
Mutter und evtl. Sorgeerklärung vom zuständi-
gen Jugendamt UND
Geburts- bzw. Abstammungsurkunde des Vaters 

Es gilt auch hier das Nebenstehende. Bei einer ausländischen 
Geburtsurkunde ggf. mit Legalisation bzw. Apostille des Va-
ters wird eine deutsche Übersetzung benötigt (gefertigt von 
einem in Deutschland gerichtlich vereidigten Übersetzer) 

Eltern werden ist nicht schwer...

Allgemeine Hinweise:
 alle Urkunden müssen im Original vorliegen

  fremdsprachige Urkunden werden in internationaler 

Form oder zusammen mit einer Übersetzung (durch 

einen öffentlich bestellten und vereidigten Übersetzer 

oder Dolmetscherin in der BRD) benötigt!

  in besonderen Fällen (z.B. Scheidung im Ausland) kön-

nen weitere Unterlagen erforderlich sein!

Bitte sprechen Sie vor der Geburt Ihres Kindes mit uns, 
wenn Sie nicht miteinander verheiratet sind, wenn 
Ihr Ehemann nicht der Vater des Kindes ist, wenn Sie 
noch nicht volljährig sind, wenn Sie eine ausländische 
Staatsangehörigkeit haben, wenn Ihre Ehe im Ausland 

geschlossen und kein Familienbuch auf Antrag angelegt 
wurde oder wenn Sie keinen gemeinsamen Ehenamen 
führen. Gleiches gilt, wenn die Namensführung des Kin-
des nicht klar ist. Insbesondere ist bei der Erteilung von 
Vornamen zu beachten, dass diese eintragungsfähig sind!

Daran sollten Sie unbedingt denken!
Wenn Sie lohnsteuerpfl ichtig sind, wird Ihr Kind in die Lohn-

steuerkarte eingetragen. Ihre Wohnsitzgemeinde berät Sie 

gern über die Bestimmungen und Möglichkeiten in Ihrem in-

dividuellen Fall. Denken Sie daran, Ihre Lohnsteuerkarte be-

reits vor der Geburt bei Ihrem Arbeitgeber anzufordern, damit 

Sie Ihr Kind möglichst frühzeitig eintragen lassen können. 

Die Meldepfl icht erfüllt das Standesamt für Sie.
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HELMUT-G.-WALTHER-
   KLINIKUM LICHTENFELS GmbH

Das Klinikum Lichtenfels liegt landschaftlich mitten im Grünen 
und ist problemlos über die Autobahn A 73/B173 oder per ICE 

erreichbar. In unseren Geburtszimmern erblicken jährlich ca. 700 
Neugeborene das Licht der Welt.

Die Sicherheit für Sie und Ihr Kind ist oberste Prämisse, ohne die familien-
orientierte Atmosphäre außer Acht zu lassen.

Ihr Partner kann Sie nicht nur während der Ge-
burt, sondern auch die Tage danach in einem

wohnlich eingerichteten Zweibettzimmer beglei-
ten. Die Möglichkeit des Rooming-In ist selbst-

verständlich.

Mutter, Vater und Kind – Sie stehen bei uns im Mittelpunkt!

Modernste Technik, die für Sie und für Ihr Kind erforderlich sein könnte, bleibt 
optisch im Hintergrund - ist aber bei Bedarf jederzeit einsetzbar. Es stehen Ihnen 
rund um die Uhr erfahrene Hebammen, Frauenärztinnen und Ärzte, Kinderärzte, 
Kinderschwestern und Narkoseärzte zur Seite.
Falls nötig, sind unsere Kinderärzte bei der Geburt Ihres Kindes mit anwesend, 
die auch die kinderärztliche Betreuung im Kinderzimmer gewährleisten.

Sie sind herzlichst eingeladen, uns und unser Spektrum kennen zu lernen. 

Informationsabend jeden ersten Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr oder 
individuelle Kreißsaalführung und Kontaktaufnahme unter Tel.: 09571/12261.
Wir freuen uns auf Sie!

Helmut-G.-Walther-Klinikum
Prof.-Arneth-Straße 2 • 96215 Lichtenfels

Tel.: 09571 12261 • www.klinikum-lichtenfels.de

http://www.klinikum-lichtenfels.de
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Vaterschaftsanerkennung

Sie wollen eine Erklärung zur Vaterschaft zu einem Kind 

beurkunden lassen, weil Sie mit der Mutter des Kindes zwar 

nicht verheiratet sind, aber als Vater beurkundet werden 

möchten.

Das Standesamt Lichtenfels will Sie darüber informieren, 

welche Rechtsfolgen diese Erklärung, der die Mutter zu-

stimmen muss, haben wird. Nähere Auskunft bezüglich 

einer Vaterschaftsanerkennung (insbesondere über Unter-

halt, etc) erteilt Ihnen auch gerne Ihr zuständiges Jugend-

amt.

Grundsätzlich muss die Anerkennungserklärung des Vaters 

und die Zustimmungserklärung der Mutter öffentlich beur-

kundet werden

  bei einem Standesamt oder

  bei einem Jugendamt oder

  bei einem Notar (hier gebührenpfl ichtig).

Verwandtschaft
Durch die Anerkennung werden Sie mit Ihrem Kind ver-

wandt. Dieses Verwandtschaftsverhältnis erstreckt sich 

auch auf Ihre Familie. Ihre Eltern werden zu Großeltern, 

Ihre Geschwister zu Onkeln und Tanten. Ihr Kind wird erb-

berechtigt.

Sie müssen Ihr Kind nicht adoptieren!

Unterhalt
Sie werden Ihrem Kind gegenüber unterhaltspfl ichtig. Aber 

auch die Mutter hat Ihnen gegenüber Unterhaltsansprüche. 

Diese sind im § 1615 l BGB beschrieben: Der Vater hat 

der Mutter für die Dauer von sechs Wochen vor und acht 

Wochen nach der Geburt des Kindes Unterhalt zu gewäh-

ren. Dies gilt auch hinsichtlich der Kosten, die infolge der 

Schwangerschaft oder der Entbindung außerhalb dieses 

Zeitraums entstehen. Geht die Mutter bedingt durch die 

Schwangerschaft oder einer daraus resultierenden Krank-

heit einer Erwerbstätigkeit nicht nach oder ist sie durch 

die Pfl ege des Kindes daran gehindert, so verlängert sich 

die Unterhaltspfl icht. Sie beginnt frühestens vier Monate 

vor der Geburt und endet drei Jahre nach der Geburt des 

Kindes. Wäre es gegenüber dem Kindeswohl grob unbil-

lig, die Zahlungsverpfl ichtung danach enden zu lassen, so 

bleibt sie bestehen. Das kann der Fall sein, wenn das Kind 

behindert ist und die Mutter das Kind selbst betreuen muss.
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Namensführung des Kindes

Elterliche Sorge
Ist die Mutter eines Kindes nicht verheiratet, dann ist sie 

die alleinige Inhaberin der Sorge. Daran ändert auch eine 

Vaterschaftsanerkennung nichts. Sie können aber als Vater 

und Mutter gemeinsam beim Jugendamt erklären, dass Sie 

die Sorge miteinander teilen wollen. Dort wird man Sie 

auch ausführlich zu diesem Thema beraten. 

Name des Kindes
Das Kind erhält den Ehenamen seiner Eltern als Geburts-

namen.

Führen die Eltern keinen Ehenamen, und steht Ihnen die 

elterliche Sorge gemeinsam zu, weil sie verheiratet sind 

oder eine übereinstimmende Sorgeerklärungen abgegeben 

haben, erklären die Eltern, ob ihr Kind den Familiennamen 

der Mutter oder den des Vaters erhalten soll. Die Entschei-

dung gilt für alle weiteren gemeinsamen Kinder.

Liegt die elterliche Sorge allein bei der Mutter, so erhält 

das Kind den Familiennamen der Mutter. Die Mutter kann 

dem Kind jedoch auch mit Einwilligung des Vaters dessen 

Familiennamen erteilen (Gebühr zur Zeit 25 €). In diesem 

Fall ist eine gemeinsame persönliche Vorsprache der Mut-

ter und des Vaters beim Standesamt erforderlich.

Alle diese Auskünfte entsprechen dem deutschen Recht. 

Andere Länder haben andere Lösungen. Wenn also aus-

ländisches Recht zu beachten ist, so lassen Sie sich bitte 

individuell beim Standesamt beraten.
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Und das können Sie auch bei uns erledigen

Beurkundung von Sterbefällen
Auch dieses Kapitel im menschlichen Leben berührt das 

Aufgabengebiet des Standesamtes. Wir beurkunden den 

Tod derjenigen Personen, die im Bezirk des Standesamtes 

Lichtenfels verstorben sind oder tot aufgefunden wurden.

In der Regel erledigt der Bestatter die Verwaltungsarbeiten 

für die Angehörigen. Er hat die Erfahrung, welche Unterla-

gen zur Beurkundung benötigt werden.

Dies sind in erster Linie
 die Geburtsurkunde des/der Verstorbenen und

  bei verheirateten, geschiedenen oder verwitweten Perso-

nen ein Nachweis über den Familienstand (z.B. Heirats-/

Eheurkunde, Familienbuchabschrift, Sterbeurkunde des 

anderen Ehegatten, Scheidungsurteil, Todeserklärung).

Nach der Beurkundung können Sie gebührenpfl ichtige 

Sterbeurkunden erhalten.

Und das können Sie auch bei uns erledigen:
Sie bekommen bei uns
 Geburts-,

 Ehe- und

  Sterbeurkunden des Standesamtes Lichtenfels, sowie 

den früheren Standesämtern Buch a. Forst, Isling, 

Klosterlangheim, Kösten, Köttel, Mistelfeld, Oberlang-

heim, Oberwallenstadt, Roth, Schney, Seubelsdorf, 

Stetten und Trieb, die im Zuge der „Gemeindegebiets-

reform“ jetzt zum Standesamt Lichtenfels gehören.

Urkunden und Auskünfte bekommt allerdings nur, wer 

dazu berechtigt ist.

Sie können Ihre Urkunde entweder persönlich, unter Vor-

lage eines amtlichen Ausweises/Passes, während der allge-

meinen Öffnungszeiten, besorgen oder Sie beantragen die 

Urkunde schriftlich unter Beilage der jeweiligen Gebühr 

(diese können Sie dem nachstehenden Auszug aus dem Ge-

bührentarif entnehmen).

Namenserklärungen
Ferner beurkunden wir u.a. Erklärungen, die den Namen 

einer Person betreffen. Wenn Sie z.B. nach einer Eheauf-

lösung Ihren alten Namen wieder annehmen wollen, so 

erklären Sie dies beim Standesamt. Haben Sie anlässlich 

Ihrer Eheschließung keinen Ehenamen bestimmt (z.B. bei 

einer Eheschließung im Ausland), so können Sie dies bei 

uns nachholen. Wir beraten Sie darüber, ob durch diese 

Entscheidungen auch der Name Ihrer Kinder betroffen ist. 

Für diese Erklärungen ist eine Gebühr (z. Zt. 25 €) zu be-

rechnen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, so setzen Sie sich ein-
fach mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gern und 
natürlich kostenlos.
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Und das können Sie auch bei uns erledigen

Auszug aus dem derzeitigen Gebührentarif 
Eheurkunde, Geburtsurkunde, Sterbeurkunde  10,00 €

Beglaubigte Abschrift aus den Personenstandsregistern 10,00 €

Prüfung der Ehefähigkeit nach deutschem Recht  50,00 €

Prüfung der Ehefähigkeit, wenn ausländisches Recht zu beachten ist  70,00 € – 90,00 €

Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, Einwilligung oder Zustimmung 

zur Namensführung auf Grund familienrechtlicher Vorschriften  25,00 €

Kirchenaustritt 31,00 €
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Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten

Welche Papiere sollten stets griffbereit sein
Bei Eintritt eines Todesfalles werden für die Regelungen der 

verschiedensten Angelegenheiten eine Reihe wichtiger Ur-

kunden und Unterlagen kurzfristig benötigt. Es empfi ehlt 

sich, schon bei Lebzeiten folgende Unterlagen zu beschaffen:

 Familienstammbuch bzw. Eheurkunde

  Geburtsurkunde (insbesondere sofern im Familien-

stammbuch nicht die Nummer des Geburtsregisters 

vermerkt ist)

 Versicherungspolicen mit der letzten Beitragsquittung

  Testament bzw. Hinterlegungsschein für den Todesfall 

oder über den Tod hinaus erteilte Vollmachten

 und etwaige persönliche Notizen

Diese sind zweckmäßig in einem gesonderten Ordner oder 

einer Urkundenmappe an einer allen Familienangehörigen 

bekannten Stelle aufzubewahren, damit diese Urkunden je-

derzeit griffbereit sind.

Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
Jeder Mensch hat das Recht, die Art seiner Bestattung selbst 

zu bestimmen, wobei er in der Regel darauf vertraut, dass 

seine Angehörigen die geäußerten Wünsche erfüllen. Bei 

den Fachunternehmen des Bestattungsgewerbes ist durch 

Abschluss eines Bestattungsvorsorge-Vertrages aber auch 

die Möglichkeit gegeben, die eigene Bestattung bereits zu 

Lebzeiten nach seinen Wünschen zu regeln und in den Ein-

zelheiten genau festzulegen, wie die Bestattung nach dem 

Tode durchgeführt werden soll. In den letzten Jahren ma-

chen hiervon immer mehr Personen Gebrauch, die entwe-

der alleinstehend sind, deren Angehörige in einer anderen 

Stadt wohnen oder die ihre Angehörigen einfach von der 

Sorge um die Bestattungsregelung entlasten wollen.

Der Kunde erklärt bei dem Bestattungsunternehmen seines 

Vertrauens in welchem fi nanziellen Rahmen seine Bestat-

tung durchgeführt werden soll. Das Bestattungsunterneh-

men arbeitet einen entsprechenden Vorschlag aus. 

Aufgrund dieser Unterlagen erfolgt dann zwischen den Be-

teiligten und dem Bestattungsunternehmen die Vereinba-

rung über die Durchführung der Bestattung. Dabei ist es 

selbstverständlich möglich und auch durchaus üblich, das 

Bestattungsunternehmen gleichzeitig zur Empfangnahme 

von späteren Sterbe- und Versicherungsgeldern zu bevoll-

mächtigen. Auch können für die spätere Bestattungsdurch-

führung vorgesehene Gelder im voraus zweckgebunden 

hinterlegt werden. Nähere Auskünfte werden hierzu von 

den Bestattungsunternehmen im Beratungsgespräch gern 

gegeben.

Eine vorsorgliche Regelung der Bestattungsdurchführung 

(Bestattungsvorsorge-Vertrag) hat den Vorteil, dass bei 

Eintritt des Todes, insbesondere von allein stehenden Per-

sonen, alle Formalitäten sofort in die Wege geleitet werden 
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Untere Burgbergstr. 19
96215 Lichtenfels 

Tag und Nacht

09571 / 95 110

 persönliche Beratung
 umfangreiche Betreuung
 individuelle Trauerfeiergestaltung
 eigene Trauerhalle
 günstiges Hausangebot
 Bestattungsvorsorge 
 Sterbegeldversicherung

Wir sind für Sie da,
wann immer Sie uns brauchen.

... dem Leben
einen würdigen Abschluss

geben,
denn der Tod

gehört zum Leben!

Bestattungshaus
Gleißner & Steinmann

Lassen Sie sich kompetent beraten, 
denn eine Bestattung muss nicht teuer sein - aber würdevoll!

96215 Lichtenfels, Erlenweg 2
96231 Bad Staffelstein, Hirtenstr. 30

96247 Michelau, Schneyer Str. 46

96257 Redwitz, Bahnhofstraße 48
96250 Ebensfeld, Oberbrunner Str. 2

Telefon: 09571/ 89765
www.gleissner-steinmann.de

http://www.gleissner-steinmann.de
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Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten

nehmen. Eine Bestattungspfl icht gibt es für früh und tot 

geborene Kinder unter 500 Gramm nicht. Die Stadt Lich-

tenfels hat jetzt auf dem städtischen Friedhof Lichtenfels 

ein Gräberfeld für diese Kinder eingerichtet. Ein Arbeits-

kreis aller am Friedhof beteiligten Gruppen ermöglichte die 

Realisation. Die Bestattung ist unabhängig von der Konfes-

sion und Religionszugehörigkeit und kostenfrei. Eine ge-

meinsame ökumenische Trauerfeier fi ndet zweimal im Jahr 

statt, am 1. Freitag im Juli und am 1. Freitag im Dezem-

ber um 15.00 Uhr in der Aussegnungshalle des städtischen 

Friedhofes Lichtenfels. 

Herr Richard Werner von der Firma Steinmetz Werner hat 

das Grabmal gestaltet und gestiftet. Das Grab wird von der 

Stadt Lichtenfels getragen und gepfl egt. 

Weitere Informationen und Hilfe erhalten die betroffenen 

Eltern durch die Klinikseelsorge, der Selbsthilfegruppe Ver-

waister Eltern, Lichtenfels, dem Hospizverein Lichtenfels, 

dem Klinikum Lichtenfels und der Stadt Lichtenfels.

Alternative zur anonymen Bestattung geschaffen
Seit dem 01. 10. 2004 gibt es im städtischen Friedhof Lich-

tenfels eine alternative zur anonymen Bestattung. Viele 

Menschen suchen eine Alternative zur anonymen Bestat-

tung ohne dabei auf deren Vorteile, wie moderate Preise, 

keine Folge- und Pfl egekosten, verzichten zu wollen, dabei 

aber mit klar erkennbarem „Ort der Trauer“. Die Stadt Lich-

tenfels hat mit der Einrichtung des „Rasengrabfeldes“ auf 

die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger reagiert.

können und dass die Bestattungsdurchführung dann auch 

wirklich entsprechend dem Willen und den Anordnungen 

des Verstorbenen erfolgt. Von den auswärts wohnenden 

Angehörigen wird eine solche Regelung durchweg begrüßt, 

da sich daraus für sie erhebliche Erleichterungen ergeben. 

Bei Vorliegen einer solchen Vorausregelung sind Verzöge-

rungen in der Vorbereitung der Bestattungsdurchführung 

ausgeschlossen. Nach den bisherigen Erfahrungen haben 

sich die von interessierten Personen mit Bestattungsunter-

nehmen getroffenen Bestattungsvorsorge-Verträge durch-

weg bewährt.

Gräberfeld für tot geborene Kinder
Viele Schwangerschaften enden traurig. Die Eltern sind auf 

eine Geburt vorbereitet und müssen stattdessen Abschied 



Sterben, Tod und Trauer sind Lebenswirklichkeiten die 

nicht notwendigerweise verdrängt werden müssen, son-

dern sie können gelebt und bewältigt werden.

Das Hauptanliegen des Hospizvereins Lichtenfels e.V. ist es, 

Schwerstkranken und Sterbenden die Fürsorge, Betreuung 

und Unterstützung zu geben, die sie brauchen um auf dem 

letzten Stück ihres Lebensweges eine möglichst hohe Le-

bensqualität zu erreichen.

Wir bieten Beratung, Begleitung und Hilfe an, so dass der 

bevorstehende Abschied für Sterbende und ihre Angehöri-

gen gelebt und bewältigt werden kann.

Damit lindernde und „notwendende“ Maßnahmen für die 

Betroffenen furchbar werden können, streben wir eine enge 

Zusammenarbeit aller an der Versorgung Schwerstkranker/

Sterbender beteiligten Personen, Dienste und Institutionen 

an.

Hinterbliebenen Angehörigen bieten wir die Möglichkeit 

in Einzelgesprächen und regelmäßig stattfi ndenden Trau-

erkreisen ihrem Schmerz und ihrer Trauer Raum zu ge -

ben.

Infos und Kontakt:

Hospizverein Lichtenfels e.V.

Kirchplatz 3

96215 Lichtenfels

Telefon: 09571 759393

Telefax: 09571 757385

E-Mail: hospizvereinlif@compuserve.de

www.hospiz-lichtenfels.de

Hospizbewegung in Lichtenfels
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Persönliche Notizen
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